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Nachfolgend einige Impulse zum Thema:

Prinzipiell gilt die Vorgabe der revisionssicheren Archivierung 
seit der Einführung der GDPdU im Jahr 2002, die 2016 in die 
GoBD aufgenommen wurde. Mit den E-Rechnungen ab Anfang 
2025 lässt es sich nicht mehr umgehen. 

Das Umgehen besteht ja in dem Ausdrucken der Rechnungen. 
Und die GoBD verlangt ganz klar, dass die Belege auswertbar 
aufbewahrt werden müssen. Und wenn ich eine E-Rechnung 
ausdrucke, verliere ich genau diese Eigenschaft.

Die GoBD von 2019 enthält in Kap. 9.2., Ziffer 131, den ent-
scheidenden Vermerk (s. unten), dass ....   

dass Sie eingehende elektronische Handels- und Geschäfts- 
briefe in der Form archivieren müssen, in der Sie diese emp-
fangen:

•   Eingangsrechnungen zählen m. W. zu Handels- und  
    Geschäftsbriefen.
•   Wenn Rechnungen per Mail im PDF eingehen, müssen  
    Sie diese im PDF-Format archivieren.
•   Das geht nur mit einem digitalen Archivsystem, wie  
    Kendox es Ihnen bietet.
•   Diese Vorschrift wird mit der Verpflichtung des Empfangs  
    von E-Rechnungen ab dem 1.1.2025 noch einmal an  
    Bedeutung gewinnen.
•   Ab dem 1.1.2025 sind es dann auch Xrechnungen.  
    ZUGFeRD-Rechnungen sind ja auch PDF-Dateien.

Hier der Extrakt aus der GoBD: 

 

 

 

 

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.  
Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung. 

Im Rahmen des Wachstumschancengesetz – 
konkret Thema: E-Rechnung – erreichen uns immer wieder 
Fragen zum Thema: revisionssichere Archivierung. 


